
 

 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 
GZ: BKA-353.110/0033-I/4/2015 Wien, am 20. Mai 2015
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, Kollegin und Kollegen haben am 

20. März 2015 unter der Nr. 4336/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Begutachtung der Entwürfe von Bundesgesetzen und von Verord-

nungen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 16: 

 An welche Obersten Organe werden die Entwürfe von Bundesgesetzen und Ver-
ordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums übermittelt? 

 An welche Höchstgerichte werden die Entwürfe von Bundesgesetzen und Ver-
ordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums übermittelt? 

 An welche sonstigen Gerichte bzw. Verwaltungsgerichte werden die Entwürfe von 
Bundesgesetzen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundes-
ministeriums übermittelt? 

 An welche Bundesministerien werden die Entwürfe von Bundesgesetzen und Ver-
ordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums übermittelt? 

 An welche sonstigen Bundesstellen werden die Entwürfe von Bundesgesetzen 
und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums über-
mittelt? 

 An welche Ämter der Landesregierungen werden die Entwürfe von Bundesgeset-
zen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums 
übermittelt? 

 An welche sonstigen Landesstellen werden die Entwürfe von Bundesgesetzen 
und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums über-
mittelt? 
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 An welche ausgegliederte Rechtsträger werden die Entwürfe von Bundesgeset-
zen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums 
übermittelt? 

 An welche Kammern und Interessenvertretungen werden die Entwürfe von Bun-
desgesetzen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesmi-
nisteriums übermittelt? 

 An welche Universitäten, Institute und fachwissenschaftlichen Vereinigungen wer-
den die Entwürfe von Bundesgesetzen und Verordnungen zur Begutachtung von 
Seiten des Bundesministeriums übermittelt? 

 An welche Menschenrechtsorganisationen werden die Entwürfe von Bundesge-
setzen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums 
übermittelt? 

 An welche Non-Profit-Organisationen werden die Entwürfe von Bundesgesetzen 
und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums über-
mittelt? 

 An welche zivilgesellschaftliche Organisationen bzw. Initiativen werden die Ent-
würfe von Bundesgesetzen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des 
Bundesministeriums übermittelt? 

 An welche Komitees und Expertengremien werden die Entwürfe von Bundesge-
setzen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums 
übermittelt? 

 An welche privatrechtliche Unternehmungen werden die Entwürfe von Bundesge-
setzen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums 
übermittelt? 

 An welche internationale Organisationen werden die Entwürfe von Bundesgeset-
zen und Verordnungen zur Begutachtung von Seiten des Bundesministeriums 
übermittelt? 

 

Für die Übermittlung der Entwürfe von Bundesgesetzen und Verordnungen zur Be-

gutachtung wird in meinem Zuständigkeitsbereich der im Wirkungsbereich des Ver-

fassungsdiensts liegende Begutachtungsverteiler herangezogen (siehe dazu die Be-

antwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 4328/J durch den Herrn Bundesminis-

ter für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien). Dieser wird je nach Betroffenheit 

der Rechtsmaterie entsprechend adaptiert.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

FAYMANN 
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